
Gesucht wird: Johann Georg Gra-
sel, mit falschem namen auch
haller, frey, Schönau, eigner und

Kohl, aber auch der große Georg oder
der große hansjörg genannt, 25 Jahre
alt, über 5 Schuh 6 Zoll groß (ungefähr
170 cm), von schlanker Statur, mit blas-
sem, blatternarbigem Gesicht, mit dun-
kelbraunen haaren und grauen Augen.
Wer ihn fängt und bei der Polizei ablie-
fert, der erhält als Belohnung 4.000
Gulden!“ er sei „sehr kühn, unterneh-
mend, stark und gewandt“, stand im
Steckbrief. „Sein Betragen unter frem-
den leuten ist aufgeweckt und fröhlich;
er liebt insbesondere die frauenzimmer
und den tanz; unter seinen raubgenos-
sen ist er äußerst streng, und bei einbrü-
chen durch Mauern, türen, Schlösser

aller Art sehr geschickt; er hat sehr viel
Mut und obschon er weder lesen noch
schreiben kann, so hat er doch einen
sehr guten Kopf und vergisst nicht
leicht etwas. er trägt gewöhnlich Pisto-
len, terzerole, Messer, und ein Stilett
bei sich, und hält sich meistens in Wäl-
dern und abgelegenen Wasenmeisterei-
en auf.“

Diese Personsbeschreibung wurde
am 7. november 1815 in niederöster-
reich veröffentlicht, um den berüchtigs-
ten „räuberhauptmann“ des Waldvier-
tels und Südböhmens zu ergreifen. Die
hohe ergreiferprämie von 4.000 Gulden
(Wiener Währung) und eine list führten
zur Verhaftung Grasels. im februar
1815 hatte das Kreisamt Krems eine
Belohnung von 1.000 Gulden ausge-

setzt, die „kraft kaiserlicher entschlie-
ßung“ auf 4.000 Gulden erhöht worden
war. Der Schwerverbrecher wollte über
Mähren nach Schlesien flüchten, aber
vorher eine seiner freundinnen mitneh-
men – resi hamberger, die im Gefäng-
nis in Drosendorf saß. Der Drosendorfer
Justiziar franz Joseph Schopf und der
Polizeispitzel David Mayer wollten
hamberger als lockvogel benutzen und
sperrten eine zwielichte frau namens
therese Penkhart zu ihr in die Zelle.
hamberger erzählte ihrer Zellengenos-
sin, dass Grasel sie befreien und mit ihr
flüchten werde. einige nächte später
kam aber Mayer und holte die beiden
frauen in einer inszenierten „Befrei-
ung“ aus dem Gefängnis. Grasel erfuhr
von der freilassung und traf sich mit
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Hinrichtung 1818: Zeitgenössische Darstellung der Delinquenten Jakob Fähding, Johann Georg Grasel und Ignatz Stangel.

„Schinder“ und Räuberhauptmann 
Vor 200 Jahren wurde im Waldviertel Johann Georg Grasel festgenommen. Der berüchtigte „Räuber-
hauptmann“ und seine Komplizen hatten ein Jahrzehnt lang die Bewohner in Niederösterreich und im

südlichen böhmisch-mährischen Raum mit Diebstählen und Raubüberfällen in Atem gehalten. 



dem vermeintlichen Komplizen Mayer
und den frauen in einer Wasenmeisterei
bei horn. Grasel, Penkhart und Mayer
kamen in der nacht zum 20. november
1815 in das Gasthaus in Mörtersdorf,
um dort zu übernachten. Dort sollte der
räuber, wie mit Mayer abgesprochen,
verhaftet werden. Mayer traf aber den
Gerichtsverwalter Schopf dort nicht wie
vereinbart an. Der Polizeispitzel ersuch-
te daraufhin den Wirt der Dorfschenke
Mörtersdorf und einige Gäste, ihm bei
der festnahme zu helfen. Als der Poli-
zeispitzel mit Grasel ins Gastzimmer
kam, hatte aber niemand den Mut, den
räuberhauptmann zu überwältigen.
Schließlich sprang Mayer den Verbre-
cher von hinten an und riss ihn zu Bo-
den. Jetzt erst halfen ihm die Gäste, da-
runter zwei Soldaten, den räuberhaupt-
mann zu überwältigen. 

Grasel hatte seine festnahme im
Gasthaus geahnt. in den Gerichtsproto-
kollen ist unter anderem folgende Aus-
sage vermerkt: „Gleich beym Eintritte
... merkte ich, daß ich hier verraten sey,
denn es saßen nicht nur mehrere Bau-
ernburschen, sondern auch 2 Kanoniers
an einem Tische und tranken und spiel-
ten, welches mir um so mehr auffiel,
weil es schon gegen 1 Uhr nach Mitter-
nacht war. Ungeachtet dessen zog ich
meinen Mantel aus und legte ihn auf
den Tisch, ging im Zimmer auf und ab,
und als ich bey der Thüre hinaus ... ge-
hen wollte, wurde ich plötzlich rück-
werts ergriffen, auf den Kopf mit dem
Gesichte gegen die Erde gestürzt, bey
welcher Gelegenheit mir auch mein Stil-
lette aus der Hosentasche fiel, ich hob

solches auf und wollte es wieder einste-
cken, allein sie nahmen es mir gleich
weg, banden mir Hände und Füsse.“
David Mayer erhielt die ergreiferprä-
mie in der höhe von 4.000 Gulden und
therese Penkhart wurden 400 Gulden
als Belohnung zugesprochen. für etwa
800 Gulden konnte man damals im
Waldviertel ein haus kaufen.

Johann Georg Grasel, von seinen
Komplizen „großer hansjörgel“ ge-
nannt, wurde am 4. April 1790 in neu-
Serowitz (nové Syrovice) in der nähe
von Znaim (Znojmo) in Mähren gebo-
ren. Sein Vater thomas Grasel war Ab-
deckergehilfe („Schinderknecht“), ge-
walttätig und oft betrunken, besserte
seinen lohn durch Diebstähle und ande-
re Straftaten auf und wurde mehrmals
eingekerkert. Seine Mutter regina
stammte ebenfalls aus eine Abdeckerfa-
milie und war wegen Diebstahls im Ge-
fängnis. im Mittelalter und in der frühen
neuzeit galt die tätigkeit der Abdecker
wie jene als unehrenhaft, als „unehrli-
ches Gewerbe“. Die Abdecker heirate-
ten meist nur innerhalb des Standes und
mussten außerhalb eines ortes wohnen,
obwohl sie eine wichtige funktion er-
füllten, denn durch die tierkörperver-
wertung wurde auch Krankheiten und
Seuchen vorgebeugt. Auch später wur-
den die Abdecker an den rand der Ge-
sellschaft gedrängt.

Als Johann Georg zwei Jahre alt war,
wurde sein Vater wegen eigentums-
und Gewaltdelikten zu einer zehnjähri-
gen Kerkerstrafe verurteilt und wurde
1809 vorzeitig aus der haft im berüch-

tigten Gefängnis Spielberg in Brünn
entlassen. Während seiner haft musste
seine frau allein für Johann Georg und
seine jüngere Schwester Anna Maria
(„Annamirl“) sorgen. Die familie hielt
sich hauptsächlich mit Betteln über
Wasser. Bei einer Betteltour wurde sie
in Mautern in den Arrest gesteckt und
ihr kleiner Sohn in den heimatort neu-
Serowitz zu Verwandten gebracht. 

Johann Georg Grasel besuchte keine
Schule und konnte weder lesen noch
schreiben. er wurde als neunjähriger
wegen kleinerer Diebstähle und herum-
treiberei festgenommen und in das
Schlossgefängnis Drosendorf gebracht.
1803 zog die familie nach ungarn, wo
thomas Grasel in Veszprém eine Wa-
senmasterei betrieb. Zwei Jahre später
kam die familie wieder nach nieder-
österreich zurück. 1806 wurde thomas
Grasel wieder verhaftet und auf den
„Spielberg“ gebracht; die familie zog
daraufhin wieder bettelnd durch die re-
gion. im März 1806 wurde Johann
Georg von seiner Mutter bedrängt, bei
einem einbruch in raabs an der thaya
Schmiere zu stehen. Der einbruch wur-
de vom „Klampfererwastl“ verübt. Von
der Beute erhielt Grasel Bettzeug, aus
dem die Mutter Kleider für die Kinder
nähnte. Der „Klampfererwastl“ war ein
gesuchter Ganove und hatte schon mit
Grasels Vater einbruchstouren unter-
nommen.  

nach der freilassung seines Vaters
begleitete Johann Georg ihn bei Dieb-
stählen und einbrüchen. unter anderem
überfielen sie einen Baumwollhändler
in Wiesmaden im Bezirk Waidhofen an
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Über den Räuberhauptmann Johann Georg Grasel wurden Bücher, Moritaten und
Theaterstücke geschrieben (Exponate im Höbarth-Museum Horn).

Personsbeschreibung des „höchst 
gefährlichen Raubmörders“ Grasel.



der thaya und schlugen dessen tochter
derart, sodass sie das Gehör verlor. Die
raubbeute bestand aus Kupfer- und Sil-
bermünzen sowie Kleidungsstücken.

Als junger erwachsener arbeitete Jo-
hann Georg Grasel kurz als „Schinder-
knecht“ in der Wasenmeisterei seines
onkels in Zwerkowitz (Zvěrkovice),
verübte aber bald wieder eigentumsde-
likte. Da er das „Diebshandwerk“
gründlich bei seinem Vater gelernt hat-
te, ging er bald ohne ihn auf Diebs- und
einbruchstouren – meist mit einigen
Komplizen. er versteckte sich vorwie-
gend in den höfen und häusern von
Abdeckern. Zwei seiner freundinnen
und einige seiner Komplizen stammten
ebenfalls aus Abdeckerfamilien. im
laufe der Jahre gesellten sich immer
mehr Kriminelle um Grasel, der als
„brutaler und gefühlloser Mensch“ be-
schrieben wurde und trank. Die bald ge-
fürchtete räuberbande soll aus mehre-
ren Dutzend Mitgliedern bestanden ha-
ben, darunter der einarmige Martin
fuchs, der „Klampfererwastl“, Paul
heidinger und die Brüder Zach. Die
Diebstähle und raubzüge wurden in un-
terschiedlicher Besetzung unternom-
men. Johann Georg Grasels Großvater
war zwar Gerichtsdiener, er wurde aber
wegen Diebstahls verurteilt. Auch Ge-
richtsdiener hatten damals einen
schlechten ruf. 

Grasel und seine Komplizen überfie-
len unter anderem Bauernhöfe, fesselten
die Bewohner und misshandelten sie,
bis sie die Verstecke für Wertsachen
verrieten. Die Beute bestand meist nur
aus lebensmitteln, Kleidung und Bett-
wäsche, selten wurden Geld, uhren und
Schmuck erbeutet. 

im Jänner 1810 überfielen Grasel,
sein Vater und sein cousin sowie fünf
weitere Komplizen in Budkau (Budkov)
den Kaplan ignaz heintzel. Zunächst
schlugen und fesselten sie die Wirt-
schafterin, danach misshandelten sie
den Kaplan, bis er das Wertsachenver-
steck verriet. Die Beute bestand aus ei-
ner silbernen uhr, essbesteck und Sa-
chen von geringem Wert. im Juni 1810
überfiel der junge Grasel den Wundarzt
von Pernegg und raubte ihm Silberge-
genstände und leinwand. im Jänner
1811 lernte Grasel ignatz Stangel ken-
nen, genannt der „schöne nazl“. er war
vom Militärdienst desertiert. im Dezem-
ber 1811 stach Grasel nach einem Streit
einen tabakhändler nieder, der fünf
Monate später an den folgen der Ver-
letzungen starb. 1811 erstach Grasel ei-
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Grasel und seine Zeit
Vor 200 Jahren gab es viele Diebe,

einbrecher und räuber, darunter De-
serteure und herumtreiber. Viele
Kleinkriminelle waren auf Diebs-, ein-
bruchs- und raubtouren, meist in
Kleingruppen. Vergewaltigungen von
frauen und Kindern kamen vielfach
vor, wurden aber kaum geahndet, da
die opfer oft schwiegen – aus Scham
und aus Angst, von Kirche und Gesell-
schaft stigmatisiert zu werden. Be-
kannte kriminelle Zeitgenossen Gra-
sels waren Johannes Bückler in
Deutschland, genannt „Schinderhan-
nes“, dem mehr als 200 Bluttaten,
(Vieh-)Diebstähle, raubüberfälle, er-
pressungen und andere Straftaten an-
gelastet wurden, der „räuberhaupt-
mann“ Simon Kramer in Kärnten, ge-
nannt „Krapfenbäck-Simale“ und die
„Stradafüssler“ (auch „Stradafisel“),
eine räuberbande, die in den 1820er-
Jahren die Bevölkerung im Grenzraum
niederösterreich, Steiermark und Bur-
genland (damals Westungarn) terrori-
sierte. Den „Stradafüsslern“ wurden 14
Morde, 54 raubüberfälle, 48 Dieb-
stähle, vier Vergewaltigungen und vie-
le weitere Straftaten nachgewiesen.
Der „Schinderhannes“ wurde 1803 ge-
köpft und Simon Kramer wurde 1809
bei seiner festnahme erschossen. Die
Überfallenen und Bestohlenen waren
selten reich. Die Beute bestand meist
aus wenig Bargeld, Gegenständen von
geringem Wert, lebensmittel und
Kleidung.

Gerichtsbarkeit. Die Grundherr-
schaften waren für die „niedere Ge-
richtsbarkeit“ auf dem lande zustän-
dig. in den Märkten und Städten urteil-
ten die Markt- und Stadtrichter (Bür-
germeister). Die Gerichtsdiener waren
für die Verwahrung, Versorgung und
Überstellung von festgenommen zu-
ständig, aber auch für die unterstüt-
zung bei einfachen ermittlungen. Die
Anhaltung erfolgte oft in „Gemeinde-
kottern“, aus denen das Ausbrechen
meist nicht sehr schwer war. Die hohe
Gerichtsbarkeit („Blutgerichtsbarkeit“)
lag beim landesfürsten. Der Wiener
Stadtrichter hatte – im namen des
landesfürsten – auch die Befugnis,
todes- und schwere leibesstrafen zu
verhängen.

Polizeiwache. Der 1775 unter erz-
herzogin Maria theresia aufgestellte
Militär-Polizeiwache hatte für ruhe
und ordnung auf den Straßen zu sor-
gen, Gesetzesübertretungen anzuzei-
gen und festnahmen vorzunehmen.  in
jedem Stadtbezirk gab es einen Be-
zirksaufseher, der für die Polizei ver-
antwortlich war. Dieses reglement
wurde im Großen und Ganzen 1786
für die Grazer Polizeiwache übernom-
men. Die Militär-Polizeiwache wurde
nach der Gründung der k. k. Sicher-
heitswache im Jahr 1869 aufgelöst.

Strafrecht und Todesstrafe. 1803
trat das „Strafgesetz über Verbrechen
und schwere Polizeiübertretungen“
(StG 1803) in Kraft, es ersetzte das Jo-
sephinische Strafgesetzbuch von 1787.
Mord wurde in § 117 unter Strafe ge-
stellt: „Wer gegen einen Menschen,
mit dem Entschlusse ihn zu tödten, auf
eine solche Art handelt, daß dessen
Tod daraus nothwendig erfolgt, macht
sich des Verbrechens des Mordes
schuldig.“ unterschieden wurde nach
§ 118 in vier Arten: Meuchelmord,
raubmord, Auftragsmord und minder-
schwerer gemeiner Mord. Auf Mord
stand nach § 119 die todesstrafe durch
den Strang. Blieb es beim Versuch,
drohte eine Kerkerstrafe von einem
Jahr bis lebenslang. totschlag wurde
nach § 123 StG 1803 folgendermaßen
definiert: „Wird die Handlung, wo-
durch ein Mensch um das Leben
kommt, zwar nicht mit dem Entschlus-
se ihn zu tödten; aber doch in anderer
feindseliger Absicht ausgeübt; so ist
das Verbrechen ein Todtschlag.“ Bei
räuberischem totschlag drohte eben-
falls die todesstrafe. Auf „gemeinem
totschlag“ stand eine fünf- bis zehn-
jährige Kerkerstrafe, in besonderen
fällen erhöhte sich die Strafdrohung
auf zehn bis zwanzig Jahre.

Kaiser Josef ii. hatte 1787 die to-
desstrafe abgeschafft. Sein neffe Kai-
ser franz ii. (i.) ließ sie 1795 für
hoch- und landesverrat wieder ein-
führen und das Strafgesetz von 1803
sah die todesstrafe auch für schwere
Verbrechen wie Mord, räuberischer
totschlag, Brandstiftung und Geldfäl-
schung vor. Die hinrichtungen in
Wien erfolgten an mehreren Plätzen.
Soldaten und Deserteure unterstanden
der Militärgerichtsbarkeit. 

V O R  2 0 0  J A H R E N



nen Wirten aus obergrünbach, der ihn
verfolgt hatte.  1812 wurde Grasel fest-
genommen, nachdem er in der nähe
von horn schwer betrunken randaliert
hatte. er gab sich als „Johann Georg
frey“ aus, bestach den Amtsschreiber
und konnte aus dem Gefängnis in horn
entkommen. 

Anfang 1813 nahm Grasels Geliebte
resi hamberger aus Autendorf an zwei
einbrüchen in Kautzen teil. Grasel hatte
weitere Geliebte. Sie stammten wie
hamberger aus Abdeckerfamilien, da-
runter nandl ehgartner aus horn, the-
kla Swoboda aus Stallek und rosalia
„Salerl“ eigner aus Stallek (Stálkov),
mit der Grasel zwei Söhne hatte. 

nachdem der räuberhauptmann und
sein Komplize ignatz Stangl am 3. April
1813 ein raub verübt hatten, wurden sie
am nächsten tag in einem Gasthaus in
Mallebarn trotz heftiger Gegenwehr
überwältigt. Die beiden Männer be-
haupteten, Deserteure zu sein, da sie
hofften, aus einem Militärgefängnis
leichter ausbrechen zu können. Grasel
gab sich als Bilderhändler franz Schö-
nauer aus neusiedl am See aus. Die
festgenommenen wurden in ein Militär-
gefängnis nach Wien gebracht. in der
nacht auf den 7. Juli 1813 gelang es
Grasel, aus der rennwegkaserne, wo er
verhört hätte werden sollen, zu flüchten.
Auf der flucht lernte er Jakob fähding
kennen, genannt „Gams“, der neben
Stangl zu einem der wichtigsten Kom-
plizen Grasels wurde.

im August 1814 erbeutete Grasel bei
einem Kaufmann in Groß-Siegharts Sei-
denbänder, tücher und Stoffe im Wert
von über 5.000 Gulden, wurde aber
beim Verkauf der Beute von einem
hehler betrogen.

Anfang 1815 wurde der fahndungs-

druck auf Grasel stärker. im Jänner
1815 wurden in Autendorf Mitglieder
der Abdeckerfamilie hamberger festge-
nommen, darunter Grasels Geliebte re-
si. Der räuberhauptmann hielt sich zu
dieser Zeit bei der Abdeckerfamilie eig-
ner in Stallek auf. im April 1815 melde-
te er sich unter dem namen franz eig-
ner in Prag zum Militärdienst, desertier-
te nach sechs Wochen und kehrte in das
Waldviertel zurück. Die letzte doku-
mentierte Straftat beging Grasel am 10.
november 1815: er stahl einem
fleischhauer in riegers ein Schaf, das
er einem Viehhalter in Ganz gab, der
ihn verköstigt hatte. Diesen Diebstahl
verübte er ohne Komplizen.

Das k. k. niederösterreichische Ap-
pellationsgericht betraute am 9. oktober
1815 das Wiener Kriminalgericht mit
der „ausschließlichen untersuchung“
Grasels und seiner „Verflochtenen“. Bis
zu 800 Soldaten fahndeten nach dem
Gewohnheitsverbrecher. eine reihe sei-
ner Komplizen und hehler wurden fest-
genommen, einige bei fluchtversuchen
erschossen. Grasel entkam aber immer
wieder. er fand wegen der fahndungs-
aktionen keine Komplizen mehr, die ihn
bei Diebstählen und einbrüchen beglei-
teten. Grasel beabsichtigte, nach un-
garn oder Bayern zu flüchten und be-

sorgte sich dafür ei-
nen gefälschten
Pass. Die Kreis-
hauptleute von
Krems, Brünn und
Znaim starteten eine
gemeinsame Aktion
zur festnahme Gra-
sels, die schließlich
am 20. november
1815 im Gasthaus
im Mörtersdorf

durch eine list des Polizeispitzels May-
er gelang.

U-Haft und Verhöre. nach seiner
Verhaftung wurde Johann Georg Grasel
zunächst nach horn und am 21. novem-
ber 1815 nach Wien gebracht, wo er im
Kriminalgericht und später im Kriegs-
gericht verhört wurde. nach und nach
wurden viele weitere Komplizen und
unterstützer Grasels festgenommen.
Grasel wurde wie die anderen Schwer-
verbrecher, die die todesstrafe oder le-
benslangen Kerker zu erwarten hatten,
in Ketten gelegt – eisen an den füßen
und in der nacht handfesseln („hand-
brezen“) und ein leibring, der Grasel
kaum schlafen ließ und zu gesundheitli-
chen Problemen führte. nach zwei ein-
gaben Grasels wurde er von regiments-
ärzten untersucht und am 16. März 1816
ordnete des k. k. Appellationsgericht an,
Grasel den leibring und die „handbre-
zen“ nicht mehr anzulegen. fünf Mona-
te später wurden auch die fußeisen ge-
lockert, da Grasel auch an den füßen
gesundheitliche Probleme bekam.

Magistratsrat franz Xaver lowack
war im Wiener Kriminalgericht für den
fall Grasel zuständig und verhörte den
festgenommenen. Bei den Verhören
waren ein beeideter Gerichtsschreiber
und zwei Beisitzer aus dem Volk. Da
Grasel als Deserteur betrachtet wurde,
auch wenn er den fahneneid mit fal-
schen namen geschworen hatte, war er
als Angehöriger eines Militärkörpers
der Militärgerichtsbarkeit unterworfen.
nach dem zehnten Verhör wurde der
fall daher vom Kriminalgericht dem
Militär übertragen und anstelle der bei-
den Beisitzer aus dem Volk traten offi-
ziere. ein Verteidiger war nicht vorge-
sehen; nach dem Strafgesetz war die
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Johann Georg
Grasel.

„Graselwirtin“ in Mörtersdorf: Vor 200 Jahren wurde hier der
Räuberhauptmann Johann Georg Grasel verhaftet.

„Graselhöhle“ in Maria Dreieichen: Tatsächlich dürfte sich 
Johann Georg Grasel hier nicht versteckt gehalten haben.



„Vertheidigung der Schuldlosigkeit“
Pflicht des Kriminalgerichts. in den vie-
len einvernahmen berichtete Grasel von
seiner kriminellen Karriere, insgesamt
gestand er 205 Straftaten. in den länge-
ren Pausen ließ lowack umfangreiche
ermittlungen anstellen und Beweismit-
tel sammeln. Den vielen einvernahme-
sitzungen folgte das „ordentliche Ver-
hör“, um die Delikte zu konkretisieren.
Dabei waren auch Zwangsmaßnahmen
vorgesehen, wie „Wasser und Brot“ und
Prügelstrafe. im fall Grasel wurde da-
rauf verzichtet, auch wenn der Beschul-
digte seinen Beitrag zu bestimmten
Straftaten beschönigte oder verschwieg.
nach 141 Sitzungen endeten die Verhö-
re am 30. oktober 1816. Grasel wurde
von einem „Stabsauditoriat“ zwischen
18. März und 9. April 1817 neuerlich
verhört – insgesamt 15-mal. Der Stabs -
auditor beschränkte sich auf die
schwersten Straftaten. 

Die ermittlungen dauerten mehr als
zwei Jahre. Grasel und seinen Kompli-
zen wurden 205 Straftaten von 1806 bis
1815 im Waldviertel, Weinviertel, in
Südböhmen und Südmähren sowie in
der umgebung von Wien zur last ge-
legt. Allein im Jahr 1814 wurden der
Grasel-Bande 71 Straftaten zugeordnet;
darunter ein raubmord an Anna Marie
Schindler in der nacht auf den 19. Mai
1814 in Zwettl. Diese tat befand das
Gericht als das schwerste Verbrechen
Grasels und seiner Komplizen fähding,
fuchs und haidinger. Das 66-jährige
opfer war mit einer eisenstange er-
schlagen worden.

Tod durch den Strang. Das Militär-
gericht, eine Kommission mit 14 Mit-
gliedern, verurteilte „räuberhaupt-
mann“ Grasel und seine Komplizen Ja-
kob fähding und ignatz Stangel am 28.
Jänner 1818 zum tod durch erhängen.
Auch sechs Mitangeklagte – Soldaten
und Deserteure – unterlagen der Militär-
gerichtsbarkeit. Die anderen Banden-
mitglieder erhielten langjährige Kerker-
strafen. Da Grasel die schwersten Straf-
taten begangen hatte, bevor er (unter
falschem namen) in den Militärdienst
trat, wurde er nach dem zivilen Strafge-
setz abgeurteilt.

Zur Verantwortung Grasels hieß es
in einem Gerichtsprotokoll: „inquisit
sehe wohl ein, dass er sich äußerst sträf-
lich machte und müsste frey gestehen,
und zu seiner entschuldigung anführen,
dass an seinem gegenwärtigen unglü-
cke und an allem was von ihm geschah,

seine eltern besonders sein Vater hieran
Schuld sey, er ihm es auch ins Gesicht
behaupten wolle, welcher ihm nicht nur
keine gute erziehung gab, sondern ihn
von seiner Kindheit an zum Stehlen und
rauben angeeifert, ja ihn sogar mit
Schlägen behandelt, wenn er nicht reich
that wie solcher es verlangte oder nicht
zur bestimmten Zeit in dem zu besteh-
lenden orte war, als ihm selber anbe-
fahl. inquisit hat noch eine sichtbare
Maser oder narbe am linken Arm von
einem durch den Vater erhaltenen Stich
– das diesfällige böse Benehmen dessen
Vater sind die Verführung seiner
schlechten cameraden seyen ursache
von inquisitens villen Verbrechen; hätte
er eine ordentliche erziehung erhalten
und wäre er nicht so üble Gesellschaft
gerathen, so würde er gewis auch ein
andrer Mensch seyn und itzt nicht in ge-
genwärtiger trauriger lage sich befin-
den, übrigens könne er sonst zu seiner
entschuldigung nichts anführen.“

Drei tage nach der urteilsverkün-
dung wurden Grasel, fähding und Stan-
gel am 31. Jänner 1818 auf dem Glacis
vor dem neutor in Wien hingerichtet.
Bevor er den Galgen bestieg, küsste
Grasel das Kruzifix, den Geistlichen
und den henker. Dann soll er erstaunt
zu den vielen Menschen geschaut ha-
ben, die zu seiner hinrichtung gekom-
men waren. Seine letzten Worte sollen
der Überlieferung nach gewesen sein:
„Jessas, so vül leit!“

Grasels Vater starb im Kerker auf
dem Spielberg und seine Mutter im Ge-
fängnisspital. Seine Schwester wurde
bald aus dem Kerker entlassen.

im Waldviertel erinnern die namen
von Gasthäusern an den räuberhaupt-
mann: „Graslstuben“, „räuberhaupt-

mann Grasl“ und die „Graselwirtin“ in
Mörtersdorf. Außerdem gibt es „Grasel-
höhlen“, in denen sich der Gewohn-
heitsverbrecher versteckt haben soll.
Über Grasel wurden Bücher, Gedichte
und theaterstücke geschrieben. 1968
wurde ein Spielfilm über das kriminelle
leben des hingerichteten gedreht, mit
Peter Vogel in der hauptrolle. es gibt
mehrere tV-Dokumentationen, die sich
mit dem kriminellen leben Grasels be-
fassen. in manchen Volksstücken und
Überlieferungen wird Grasel als „held“,
als „edler räuber“ verklärt. tatsächlich
waren Grasel und seine Komplizen bru-
tale Gewohnheitskriminelle, die rück-
sichtslos Menschen überfielen und
misshandelten und einige auch totschlu-
gen. Werner Sabitzer
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R Ä U B E R H A U P T M A N N  J O H A N N  G E O R G  G R A S E L

Räuberhauptmann Johann Georg Gra-
sel: Installation im Keller der „Grasel-
wirtin“ in Mörtersdorf.


